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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 BauGB)

1 Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Im allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die nachfolgenden Ausnahmen i. S. d. § 4 Abs. 3 BauNVO nicht
zulässig:

 Betriebe des Beherbergungsgewerbes

 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe

 Anlagen für Verwaltungen

 Gartenbaubetriebe

 Tankstellen

2 Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB)

2.1 Die Höhenlage baulicher Anlagen wird durch Festsetzung der Gebäudehöhe (GH) bestimmt. Der un-
tere Bezugspunkt für die festgesetzte Höhe von Gebäuden wird im weiteren Verlauf des Verfahrens
in der Planzeichnung zeichnerisch festgesetzt. Maßgebend ist jeweils der nächstgelegene Bezugs-
punkt, gemessen von der Mitte der überbaubaren Grundstücksfläche des jeweiligen Baugrundstücks.
Sofern mehrere Bezugspunkte in gleicher Entfernung liegen, ist der höchstgelegene Bezugspunkt
maßgebend.

2.2 Die festgesetzte Höhe des Erdgeschossfußbodens ist als die Oberkante des Fertigfußbodens (OKF)
definiert.

2.3 Die Gebäudehöhe (GH) wird als die Oberkante der Dachhaut definiert. Bei der Ausbildung einer Attika
wird die Gebäudehöhe (GH) als höchster Punkt der Attika definiert.

2.4 Bei zweigeschossiger Bebauung wird eine maximale Gebäudehöhe von 10,0 m festgesetzt.

2.5 Bei eingeschossiger Bebauung wird eine maximale Gebäudehöhe von 8,0 m festgesetzt.

2.6 Die Höhe des Erdgeschossfußbodens darf max. 0,50 m über dem festgesetzten unteren Bezugspunkt
liegen.

3 Überbaubare Grundstücksfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB)

Eine Überschreitung der hinteren Baugrenze um maximal 3,0 m zwecks Errichtung einer überdachten
Terrasse ist ausnahmsweise zulässig, sofern öffentliche Belange oder sonstige gesetzliche Bestim-
mungen nicht entgegenstehen. Ist die Errichtung einer überdachten Terrasse aufgrund des Grund-
stückzuschnittes nur zur seitlichen Baugrenze möglich, ist eine Überschreitung der seitlichen
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Baugrenze dementsprechend zulässig. Der Bezugspunkt zur Bestimmung der rückwärtigen bzw. seit-
lichen Baugrenze ist die jeweilige Grundstückseinfahrt.

4 Flächen für Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 6 BauNVO)

4.1 Auf den privaten Grundstücken sind je Wohneinheit mindestens zwei Stellplätze nachzuweisen. Wer-
den sonstige Anlagen errichtet, bei denen ein Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist, sind gemäß
§ 48 Abs. 1 BauO NRW 2018 Stellplätze oder Garagen und Fahrradabstellplätze in ausreichender Zahl
und Größe und in geeigneter Beschaffenheit herzustellen (notwendige Stellplätze).

4.2 Der Abstand zwischen der Einfahrtseite der Garagen (Garagentor) und der Straßenbegrenzungslinie
muss mindestens 5,0 m betragen.

5 Zulässige Zahl der Wohnungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

5.1 Im allgemeinen Wohngebiet (WA) sind je Wohngebäude höchstens zwei Wohnungen zulässig.

5.2 Doppelhaushälften, Reihenmittel- und Reihenendhäuser gelten als jeweils ein Wohngebäude.

6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

6.1 Im räumlichen Geltungsbereich dieses Bebauungsplans sind Stein-, Kies-, Split- und Schottergärten
oder -schüttungen unzulässig. Stein-, Kies-, Split- und Schottergärten werden als zusammenhän-
gende Flächen definiert, die mit den o. g. Materialien zu mehr als 10 % bedeckt sind. Die Flächen
gelten auch dann als Stein-, Kies-, Split- und Schottergärten, wenn auf den Einbau von Vliesen, Folien
oder vergleichbaren Materialien verzichtet wird.

6.2 Nach anderen Regelungen zulässige Wege und Zufahrten sind von der Regelung der Festsetzung 6.1
ausgenommen – ebenso wie Spritzschutzstreifen entlang von Fassaden, die eine Breite von 0,50 m
nicht überschreiten dürfen. Flächen, die diesen Ausnahmen entsprechend befestigt werden, sind auf
die Grundflächenzahl (GRZ) anzurechnen.

7 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Innerhalb der „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ ist eine
dichte Bepflanzung in Form einer mehrreihigen Baum-/Strauchhecke aus Sträuchern und/oder Bäumen
II. Ordnung aus einheimischen Gehölzen gemäß Pflanzliste A und B anzupflanzen und dauerhaft zu erhal-
ten. Die Sträucher sind in einem Abstand von 1,5 m, versetzt, Mindestqualität 60/100 und die Bäume II.
Ordnung in einem Abstand von 8,0 bis 12,0 m, versetzt, Mindestqualität Hst., 3 × v., StU. 12/14, anzupflanzen.
Die Bereiche unter den Bepflanzungen sind mit einer geeigneten Raseneinsaat (z. B. Fettwiese) einzugrü-
nen.
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Pflanzliste A: Sträucher Pflanzliste B: Laubbäume II. Ordnung

Schwarze Apfelbeere Aronia melanocarpa Feldahorn Acer campestre
Kornelkirsche Cornus mas Hainbuche Carpinus betulus

Roter Hartriegel Cornus sanguinea Esskastanie Castanea sativa
Hasel Corylus avellana Walnuss Juglans regia

Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna Wildapfel Malus communis
Pfaffenhütchen Euonymus europaea Vogel-Kirsche Prunus avium

Liguster Ligustrum vulgare Frühe Traubenkirsche Prunus padus
Heckenkirsche Lonicera xylosteum Wildbirne Pyrus pyraster
Kirschpflaume Prunus cerasifera Eberesche Sorbus aucuparia

Schlehe Prunus spinosa Elsbeere Sorbus torminalis
Faulbaum Rhamnus frangula

Rote Johannisbeere Ribes rubrum
Hundsrose Rosa canina
Salweide Salix caprea

Wolliger Schneeball Viburnum lantana
Wasserschneeball Viburnum opulus

8 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 89 BauO NRW)

8.1 Doppelhauseinheiten sowie Hausgruppen sind mit gleicher Dachform, Dachneigung, Trauf- und First-
höhe, Dacheindeckung und gleichen Fassadenmaterialien auszuführen.

8.2 Garagen sind im Fassadenmaterial des Hauptbaukörpers auszuführen.

8.3 Im allgemeinen Wohngebiet (WA) sind Dächer mit einer Dachneigung von maximal 45° zulässig.

8.4 Eine von der Erteilung einer Baugenehmigung freigestellte Einfriedung der Grundstücke muss dem
Charakter des Wohngebietes der allgemeinen Bebauung und der Verkehrssicherheit gerecht wer-
den. Die Verwendung von Maschendraht oder Rohrgeländer für straßenseitige Einfriedungen ist nicht
zulässig. Einfriedungen in Form von Mauern oder blickdichten Zäunen sind an den Außenrändern des
Baugebietes nicht zulässig. Entlang der öffentlichen Straßenverkehrsflächen sind Einfriedungen mit
einer maximalen Höhe von 1,0 m zulässig.

8.5 Die zeichnerisch festgesetzten „Von Nebenanlagen freizuhaltenden Flächen“ dürfen zu maximal 50 %
befestigt werden. Innerhalb dieser Flächen ist die Errichtung von Garagen und überdachten Stell-
plätzen unzulässig.
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HINWEISE
1. Einsichtnahme von Vorschriften

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-
Vorschriften) werden im Rathaus der Gemeinde Selfkant zur Einsicht während der allgemeinen Öff-
nungszeiten bereitgehalten.

2. Stellplätze

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens bzw. in der Genehmigungsfreistellung ist gemäß dem
Beschluss aus dem Mai 2017 des Rates der Gemeinde Selfkant bei Wohnungen bis einschließlich 55 m²
ein Stellplatz pro Wohnung nachzuweisen. Bei Wohnungen größer als 55 m² müssen 2 Stellplätze je
Wohnung nachgewiesen werden.

3. Bauzeitenregelung

Die Baufeldräumung und Abrissarbeiten sind in der Zeit vom 01. März bis zum 30. September unzu-
lässig.

Vor Beginn der Baufeldräumung sind vor allem die Randbereiche/Säume und Übergänge zu Nach-
barflächen nach Nistplätzen abzusuchen. Bei unverhofften Funden sind die Arbeiten so lange abzu-
warten, bis ein weiteres Vorgehen mit der UNB Kreis Heinsberg abgestimmt und durchgeführt wurde.

4. Vermeidung von Vogelschlag

Bei der Verwendung von transparenten oder spiegelnden Glasscheiben sollte die Art des Glases und
die räumliche Gestaltung vor und hinter den Fenstern passend gewählt werden. Am wirksamsten sind
engmaschige Muster, die auf das Glas aufgedruckt oder geklebt werden und von den Vögeln nach-
gewiesen als Hindernis erkannt werden. Bei der Planung größerer Glasflächen oder verglaste Eckbe-
reiche wird empfohlen, die Planung des Gebäudes im Vorhinein mit einem Experten abzustimmen.

5. Vermeidung von Tierfallen

Tierfallen, die sich während der Baumaßnahmen durch offene Schächte und Gruben ergeben kön-
nen, sind abzudecken, während die Arbeiten ruhen. Sollten dauerhaft Schächte, Gullys etc. verblei-
ben, müssen diese ebenfalls gesichert werden, zum Beispiel mit Abdeckungen aus feinen Gittern oder
Platten.

6. Tierfreundliche Beleuchtung

Die Beleuchtung (Baustellenbeleuchtung, Straßenlaternen sowie private Beleuchtungsanlagen) ist so
zu gestalten, dass sie auf das notwendige Maß reduziert wird, eine Reduzierung des Blau- und Ultra-
violett-Anteils im Lichtspektrum stattfindet, die Hauptintensität des Lichts über 570 nm festgelegt
wird und geschlossene Lampenkörper verwendet werden, in die Insekten nicht eindringen können.
Zudem sollte die Lichtquelle abgeschirmt werden und eine Abstrahlung in die Umgebung vermieden
werden. Ergänzen dazu soll eine niedrige Anbringung der Lampen erfolgen. Grundsätzlich sollte sich
das Beleuchtungskonzept an den Vorgaben von Geiger et al. (2007): „Künstliche Lichtquellen – na-
turschutzfachliche Empfehlung“ orientieren.

7. Vermeidung von Tierbesiedelungen während der Bauphase

Eine Neubesiedlung von baulichen Anlagen durch Tierarten während der Bauphase (insbesondere in
längeren Bauruhephasen) ist durch geeignete Versiegelungsmaßnahmen zu verhindern. Dies betrifft
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insbesondere Arten wie die Zwergfledermaus, die vorzugsweise im Spätsommer invasionsartig Roh-
bauten besiedeln kann. Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Probleme (Verbotstatbestand) sind
Rohbau-Gebäude möglichst schnell zu verschließen bzw. geschlossen zu halten, wenn die Baumaß-
nahmen über einen längeren Zeitraum ruhen.

8. Vermeidung von Laichgewässern

Das Entstehen von Laichgewässern infolge wassergefüllter, baubedingter Gruben und Fahrspuren,
insbesondere in den Frühjahrsmonaten, sollte möglichst vermieden werden. Möglicherweise können
wandernde Amphibien, wie z. B. die Erdkröte, von den Bautätigkeiten betroffen sein. Für die sich aus
dem Laich entwickelnden Larven ist mit den Einwirkungen des Baubetriebes keine erfolgreiche Me-
tamorphose mehr zu erwarten.

9. Maßnahmen des vorsorgenden Bodenschutzes

 Abfälle aller Art, die während der Bauarbeiten anfallen (Gebinde, Verpackung etc.) sind ord-
nungsgemäß zu entsorgen; es sind die Bestimmungen der DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Ve-
getationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen und die Richtlinie für die Anlage von Stra-
ßen, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4 „Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tie-
ren bei Baumaßnahmen (RAS-LP4) in den jeweiligen gültigen Fassungen unbedingt zu beachten.

 Baubedingt beanspruchte Flächen sind unter Berücksichtigung der baulichen und gestalteri-
schen Erfordernisse nach Beendigung der Baumaßnahme wiederherzustellen; es sind die Best-
immungen der DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaß-
nahmen“ und die Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4
„Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen“ (RAS-LP4) in den
jeweiligen gültigen Fassungen unbedingt zu beachten.

 Der Oberboden ist abzuschieben und getrennt vom übrigen Bodenaushub zu lagern. Der Bo-
den ist nach Möglichkeit vor Ort wiederzuverwenden. Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden in
nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen. Nähere
Ausführungen zum Vorgehen enthält die DIN 18915 bezüglich des Bodenabtrags und der
Oberbodenlagerung. Es sind die Bestimmungen der DIN 18915 in den jeweiligen gültigen Fas-
sungen unbedingt zu beachten.

 Bei Baumaßnahmen ist die obere Bodenschicht gemäß den einschlägigen Fachnormen ge-
trennt vom Unterboden abzutragen. Darunter liegende Schichten unterschiedlicher Ausgangs-
substrate sind den Schichten entsprechend zu trennen und zu lagern. Zu Beginn der Baumaß-
nahmen sind Bereiche für die Materialhaltung und Oberbodenzwischenlagerung zur Minimie-
rung der Flächenbeeinträchtigung abzugrenzen. Die geltenden Bestimmungen nach DIN 19731
sind zu berücksichtigen.

 Eine Kontamination von Boden und Wasser während des Baubetriebs ist durch entsprechende
Maßnahmen zu vermeiden. Für den Bebauungsplan gilt, dass nach § 4 Abs. 1 BBodSchG in
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Verbindung mit § 7 BBodSchG sich jeder so zu verhalten hat, dass schädliche Bodenverände-
rungen nicht hervorgerufen werden.

 Für den Einsatz natürlicher Schüttgüter; für den Bebauungsplan gilt, dass nach § 4 Abs. 1
BBodSchG in Verbindung mit § 7 BBodSchG sich jeder so zu verhalten hat, dass schädliche
Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden.

 Die Flächeninanspruchnahme (z. B. durch den Baubetrieb) ist auf das unbedingt notwendige
Maß und möglichst auf zukünftig bebaute Flächen zu begrenzen.

 Bodenverdichtungen und Gefügeschädigungen aufgrund von nasser Witterung sind zu vermei-
den.

10. Sümpfungsmaßnahmen

Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes ist von durch Sümpfungsmaßnahmen des
Braunkohlenbergbaus bedingten Grundwasserabsenkungen betroffen. Eine Zunahme der Beeinflus-
sung und ein Wiederanstieg nach Beendigung der Maßnahmen sind nicht auszuschließen. Hierdurch
hervorgerufene Bodenbewegungen können bei bestimmten geologischen Situationen zu Schäden an
der Tagesoberfläche führen. Die Änderungen der Grundwasserflurabstände sowie die Möglichkeit
von Bodenbewegungen sind bei Planungen und Vorhaben zu berücksichtigen.

11. Stationäre Geräte

Die Errichtung und der Betrieb von Klima-, Kühl- und Lüftungsanlagen, Luft- und Wärmepumpen
sowie Blockheizkraftwerken hat im Plangebiet unter Beachtung des „Leitfaden für die Verbesserung
des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten“ der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissi-
onsschutz (LAI; www.lai-immissionsschutz.de) zu erfolgen.

12. Einbau von RCL

Für den Fall, dass bei der Ausführung von Erd- und Wegearbeiten Recyclingbaustoffe verwendet
werden sollen, ist rechtzeitig vor Einbau dieser Baustoffe beim Landrat des Kreises Heinsberg, untere
Wasserbehörde, eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Die Antragsunterlagen und ein
Merkblatt dazu können auf der Homepage der Kreisverwaltung über den Bereich Bürgerservice –
Schlagwortindex – Recyclingbaustoffe [RCL] abgerufen werden. Auskünfte hierzu erhalten Sie beim
Landrat des Kreises Heinsberg, untere Wasserbehörde, Tel.-Nr.: 02452 1361-45.

13. Geothermie

Sollte die Errichtung von Wärmepumpenanlagen bzw. Erdwärmesonden beabsichtigt sein, ist beim
Landrat des Kreises Heinsberg, untere Wasserbehörde, eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantra-
gen. Auskünfte hierzu erhalten Sie bei der unteren Wasserbehörde unter der Tel.-Nr. 02452 1361-19.

14. Bodendenkmäler

Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Funde und Befunde sind der Gemeinde als un-
terer Denkmalbehörde oder dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle
Nideggen, Zehnthofstraße 45, 52385 Nideggen (Tel.: 02425 9039-0; Fax: 02425 9039-199), unverzüg-
lich zu melden. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. Die Weisung
des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten.
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machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
5. März 2024 (GV. NRW. S. 136).

 Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 – BauO NRW 2018)
vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. Oktober 2023 (GV.
NRW. S. 1.172), in Kraft getreten am 1. Januar 2024.


